
Wichtige Anlaufstellen bei Trennung und Scheidung  

in Eckernförde und Umgebung 
(lokale Ergänzung zur Broschüre Leitfaden Trennung und Scheidung  S. 42ff des AK der kommunalen 

Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis Harburg.) 

 

Finanzielle Hilfen 

 

Arbeitslosengeld I  

Agentur für Arbeit Eckernförde     

Besucheradresse:  Kieler Straße 57; 24340 Eckernförde  

04321/ 943 300      Eckernfoerde@arbeitsagentur.de 

www.arbeitsagentur.de/vor-ort/neumuenster/eckernfoerde 

 

Arbeitslosengeld II und Sozialgeld 

Jobcenter Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Standort Eckernförde 

Riesebyer Straße  6  

24340 Eckernförde 

04351/ 6668 0 
Vermittlung: Jobcenter-Rendsburg-Eckernfoerde.Integration@jobcenter-ge.de 

Leistung: Jobcenter-Rendsburg-Eckernfoerde.Leistungsabteilung@jobcenter-ge.de 

www.jobcenter-rendsburg-eckernfoerde.de/kontakt/standorte/eckernforde 

 

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

Stadt Eckernförde – Amt für Ordnungs- und Sozialwesen 

Rathausmarkt 4-6 

Zimmer 132 – 135 

24340 Eckernförde 

04351 / 710 – 502 oder -504 oder- 506 oder - 510    

Keine zentrale E-Mail Adresse, bitte auf der Homepage nach der Sachbearbeitung  schauen 

www.eckernfoerde.de   und ins Suchfeld Grundsicherung eingeben 

 

Kindergeld und Kinderzuschlag 

Familienkasse Flensburg 

Besucheradresse  

Eckernförder Landstraße 65 

24941 Flensburg 

Kindergeld & -zuschlag: 0800/4 5555 30 

Zahlungstermine: 0800/5 5555 33 

Familienkasse-Nord@arbeitsagentur.de 

https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/service-vor-ort/familienkasse-nord-flensburg.html 

 

Klärung des Unterhaltsanspruchs 

Im Sinne Beistandschaft zur Geltendmachung des Unterhaltsanspruches im Namen des Kindes bzw. 

Feststellung der Vaterschaft   (BGB §§ 1712 ff.) 

 

Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Beistandschaft 

Kaiserstraße 8 

24768 Rendsburg 

04331/202-0 

uh-uvk@kreis-rd.de 



info@kreis-rd.de 

https://www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de/familie-soziales/unterstuetzung-in-familiaeren-

angelegenheiten/beratung-beistandschaft 

 

Prozess- und Verfahrenskostenhilfe 

Anwaltliche Vertretung ist in allen streitigen Verfahren des Familiengerichts vorgeschrieben. Hierzu gehören 

die Scheidung, alle Unterhaltsverfahren, das Güterrechtsverfahren und alle streitigen Ansprüche zwischen 

Eheleuten. 

Keine anwaltliche Vertretung brauchen Sie in Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Hierzu gehören 

Umgangs- und Sorgerechtsverfahren, Gewaltschutzanträge und Anträge auf Herausgabe von Kindern. Da aber 

gerade diese Verfahren auch hochstreitig sein können, wird zur anwaltlichen Vertretung geraten. Auch für 

diese Verfahren kann Verfahrenskostenhilfe beantragt werden. 

 
Für gerichtliche Verfahren können Sie über den Rechtsanwalt Verfahrenskostenhilfe beantragen. Sie müssen 

hierfür Ihre wirtschaftlichen Verhältnisse offenlegen. Über diesen Antrag entscheidet der Richter.  

 

Wenn Sie sich zuerst außergerichtlich beraten lassen wollen, können Sie Beratungshilfe beantragen. Die 

Beratungshilfe können Sie auch nachträglich über den Rechtsanwalt beantragen. Sie tragen bei 

Antragsablehnung aber das Kostenrisiko. Besser ist es, sich vor dem Gang zum Rechtsanwalt einen 

Berechtigungsschein beim Amtsgericht zu holen.  

 

Amtsgericht Eckernförde 
Reeperbahn 45-47 

24340 Eckernförde 

04351/ 715-3 

verwaltung@ag-eckernfoerde.landsh.de 

 

www.schleswig-holstein.de      

Bitte geben Sie als Suchwort Beratungshilfesachen bzw. Prozess- und Verfahrenskostenhilfe ein 

 

Unterhaltsvorschuss 

Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Fachbereich Jugend und Familie 

Kaiserstraße 8 

24768 Rendsburg 

04331 202 – 0 

unterhalt-unterhaltsvorschusskasse@kreis-rd.de 

https://alt.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de/verwaltungsportal/jugend-und-

familie/unterhalt/unterhaltsvorschuss/ 

 

 

 

 

 

 

 


